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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

11992E217 EGV Art217;

AVG §13 Abs3;

AVG §63 Abs5;

B-VG Art8;

EURallg;

VStG §24;

VwRallg;

Rechtssatz

Wohl bestimmte der Rat auf der Grundlage von Art 217 EGV ua auch Dänisch zur Amtssprache, jedoch gilt dies nur für

Organe der Gemeinschaft und für die übrigen Tätigkeitsfelder der EU, insbesondere die Zweite und Dritte Säule. Für

die Anwendung der dänischen Sprache im Verkehr zu österreichischen Ämtern und Behörden bietet dies keine

Grundlage.
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